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DK 625.74
Ein Versuch mit einem tibersteilen Weg

(Rebweg Champlong-Pré Péteille in der Gemeinde Vétroz, Kanton Wallis)

Ed. Strebel

Immer wieder wird insbesondere von seiten der praktischen Landwirt-
schaft die Frage aufgeworfen, ob bei Giiterwegen die bisherigen tradi-
tionellen Maximalsteigungen von 10-129, im Jahrhundert des Motors
noch zeitgemil seien. In der Tat lassen sich achtenswerte Griinde fiir
Versuche mit gréfleren Steigungen ins Feld fithren. Aber mit theoretischen
Erorterungen diirfte man nicht sehr weit kommen. Deshalb bot und
bietet das Eidgendssische Meliorationsamt unter gewissen Voraussetzun-
gen Hand zu derartigen Versuchen. Als solche Voraussetzungen gelten
insbesondere eine verhiltnismifig geringe Bedeutung der betreffenden
Weganlage, keine Aussicht auf ihre Entwicklung als spétere Basisstrale
eines groBern Gebietes, betonte Beniitzung zur guten Jahreszeit (also
insbesondere nicht bei Schnee und Eis).
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Ein im Einvernehmen zwischen kantonalem und eidgendssischem
Meliorationsamt derart zustande gekommener Versuch betraf die im
Titel oben erwidhnte Rebweganlage in der Gemeinde Vétroz VS. Der kan-
tonale SchluBlbericht dazu lautet wie folgt:
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«Im Rahmen des Ausbaues der Rebwege am Hang ob Vétroz wurde
ein Teilstiick mit einer Steigung von 16 bis 179 beibehalten. Da dessen
Unterbau ausreichend war, wurde die Wegoberfliche einfach ausge-
glichen und mit einer HeiBmischtragschicht von 144 kg/m? belegt.

In der FFolge zeigte sich, dal3 diese Ldsung nicht voll zu befriedigen
vermochte. Das abflieBende Oberflichen- und Wiisserwasser beschidigte
nidmlich die Belagsschicht. Dazu kam, daB wegen der groBlen Steigung
und unter der Hitzewirkung die schweren Fahrzeuge wie auch die ein-
achsigen Landwirtschaftstraktoren durch ihre Schubwirkung den Belag
vollstindig zerstoérten.

Angesichts solch ungiinstiger Erfahrungen dréingte sich die Wahl von
Beton fiir spitere dhnliche Werke auf.

Wenig spiter ergab sich die Gelegenheit, dem eidgendssischen Meliora-
tionsamt in der gleichen Gegend einen Versuch vorzuschlagen, welcher
einen niitzlichen Vergleich versprach. Es handelte sich um eine Verbin-
dungsstrecke zwischen den bereits bestehenden Rebwegen Champlong
und Pré Péteille.

Zwei Losungsmoglichkeiten standen zur Wahl. Einerseits war dies die
Beibehaltung des bestehenden Weges von 70 m Linge und 209, Steigung,
anderseits eine véllige Neutrassierung unter Durchschneidung schéner
Rebkulturen, mit allen einer solchen Losung innewohnenden Unzukémm-
lichkeiten.

Mit dem Dilemma vertraut gemacht, hat das Eidgendéssische Meliora-
tionsamt auf Vorschlag des Kantons sich unter dem Titel eines Versuches
zur Subventionierung der Aufbringung eines Betonbelages auf dem be-
stehenden Wege bereitgefunden. _

Im Zusammenwirken der Bauleitungund einer Spezialfirma der Branche
wurde das genehmigte Projekt ausgefiihrt. Seine Charakteristiken lassen
sich wie folgt zusammenfassen:

1. Ausgleich des Liangenprofils

2. Aufbringen einer Schicht FluBkies von 25 cm Stirke

3. Erstellung einer leicht armierten Betonplatte PC300 von 14 cm Stirke
mit Fugen alle 6 m

Angesichts der starken Steigung und des geringen Arbeitsumfanges zog
man Arbeitsausfithrung von Hand vor. Die Plattenoberfliche wurde leicht
gerillt. Trotz ihrer geradlinigen Fithrung erhielt die Platte ein einheit-
liches Quergefille von 29,. Am tiefern Rand wurde ein 15 cm hoher
Randstein gegossen, so daf} lings diesem das Oberflichenwasser sich
sammelt.

Die 1965 ausgefiihrte Arbeit erlaubt heute die Ableitung folgender
Schliisse:

1. Bisher erliefen tiberhaupt keine Unterhaltskosten.

2. Die grofle Steigung der Teilstrecke ergab fiir den landwirtschaftlichen
Verkehr keine Probleme, dies wegen der auf die gleichmilige, aber
rauhe Oberfliche der Weganlage zuriickzufithrenden Reibung.
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3. Die schliissige Erfahrung dieses Versuches regt dazu an, bestehende
Wege grofler Steigung (15-209,) unter Ausriistung mit einem Beton-
belag eher beizubehalten, als mit einer Neuanlage einschneidende Ein-
griffe in ein stark zerstiickeltes Rebgebiet vorzunehmen. Eine erheb-
liche Kosteneinsparung lief3e sich so verwirklichen. Dabel ist es selbst-
verstindlich, daB dieses Verfahren nur fiir Bewirtschaftungs-, nicht
aber fiir Verbindungswege in Frage kommt.

4. Auf gewissen Wegstiicken triagt die Betonplatte dank ihrer bessern

Lastverteilung zum Schutze bestehender fragwiirdiger Stiitzmauern

bei, welche kaum das direkte Gewicht des rollenden Verkehrs ertriigen.

Interessant ist librigens die Tatsache, dal3 die Arbeit eine Art Versuchs-

ballon war, hat sich doch die Gemeinde Vétroz, gestiitzt auf die

positiven Feststellungen an der geschilderten Wegstrecke von 70 m im

Herbst 1967, entschlossen, auf eigene Kosten einen gleichen Belag auf

einen andern Rebweg des gleichen Gebietes aufzubringen.»

w

Die Kosten kamen mit rund Fr. 27800.— oder rund 400 Fr./lfm relativ
hoch zu stehen. Bei deren Beurteilung darf aber nicht tibersehen werden,
dall die kleine Arbeit einen unverhiltnismiBig hohen Aufwand fiir die
Baustelleninstallation erforderte. Verglichen mit der ja auch gepriiften
Variante einer Neuanlage mit vollig anderer Linienfithrung, handelt es
sich aber um eine eindeutig wirtschaftliche Lésung des Problems.

Erfreulich ist die Tatsache, dall damit ein konkretes Beispiel eines
tibersteilen Weges einmal im Rebgebiet als Versuchsobjekt zur Ver-
fiigung steht.

DK 711.163.333

Das Aulstellen des Quartierplanes in stéidtischen Gebieten*

H. Ndgeli

Das Referat bildet die Einleitung zu einer allgemeinen Aussprache iiber das ziircheri-
sche Quartierplanverfahren. Iis will kein Rezept sein, sondern lediglich ein aus der
Praxis der Stadt Ziurich gesehener Diskussionsbeitrag. Die vorliegende Zusammen-
fassung enthélt auch einige in der Diskussion behandelte Gedanken.

Allgemeines

Das Quartierplanverfahren dient dazu, uniiberbautes Land baureif zu
machen. Normalerweise sind hierfiir notig: Landumlegungen, Erschlie-
Bungsstralen und die Beseitigung bauhindernder Servituten.

Die gesetzlichen Grundlagen des Quartierplanverfahrens bilden die §§
18-27 des kantonalen Baugesetzes und die kantonale Quartierplanver-

* Referat, gehalten an der Herbstversammlung der Sektion Zurich/Schaff hausen
des SVVK am 30. September 1967.

243



	Ein Versuch mit einem übersteilen Weg : Rebweg Chamolong-Pré Péteille in der Gemeinde Vétroz, Kanton Wallis

